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Abbildung 5.2-2: Aufkommen an Holz-, Glas- und Kunststoffabfällen mit schädlichen 

Verunreinigungen 2002-2007 und Entwicklungstrend 2010-2019 im 
Freistaat Sachsen [t/a]  

 

Tabelle 5.2-3: Entwicklung des Aufkommens an Holz-, Glas- und Kunststoffabfällen 
mit schädlichen Verunreinigungen bis 2019 im Freistaat Sachsen [t/a] 

Jahr 
Abfallgruppierung 

2007 
[t] 

2010 
[t] 

2015 
[t] 

2019 
[t] 

Holz-, Glas- und Kunststoffabfälle mit schädlichen 
Verunreinigungen 49.542 38.000 34.000 31.000 

 
 

5.2.3 Altöl und mineralölhaltige Abfälle 

In der Gruppierung der Altöle und mineralölhaltigen Abfälle werden alle gefährlichen Abfälle 
mit Ausnahme der PCB-haltigen Abfälle (Kapitel 5.2.4) zusammengefasst, die Mineralöle, synthe-
tische oder biogene Öle enthalten. Sie enthält insgesamt 33 Abfallarten nach AVV aus unter-
schiedlichen Herkunftsbereichen (Tabelle 5.2-4) 
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Tabelle 5.2-4: Zuordnung der Altöle und mineralölhaltigen Abfälle nach AVV 

Abfallgruppierung Abfallschlüssel (AVV-Nr.) 
Altöl nach Altölverordnung (AltölV) 
(außer PCB-haltige Abfälle) 

120106*, 120107*, 120110*, 130109*, 
130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 
130204*, 130205*, 130206*,130207*, 
130208*,130306*, 130307*, 130308*, 
130309*, 130310*, 130506*, 130701* 

Bearbeitungsemulsionen 120108*, 120109*, 130104*, 130105* 
Abfälle aus Öl- und Wasserabscheidern sowie 
aus Reinigungsprozessen 
(außer Altöl nach AltölV) 

050103*, 050109*, 130501*, 130502*, 
130503*, 130507*, 130508*, 160708*, 
190810* 

sonstige mineralölhaltige Abfälle 
(ohne Aufsaug-/Filtermaterialien; siehe Kapitel 5.2.6) 

050105*, 050106*, 050112*, 120112*, 
120118*, 120119*, 130401*, 130402*, 
130403*, 130899* 

 
Aufkommen 

Altöle und mineralölhaltige Abfälle entstehen vorwiegend im Verarbeitenden Gewerbe, insbeson-
dere in der Metallindustrie, im Maschinen- und im Kraftfahrzeugbau sowie in Kfz-Betrieben und 
bei der Behandlung mineralölhaltiger Abwässer. 

Seit 2002 ist das Aufkommen der Altöle und mineralölhaltigen Abfälle von ca. 116.000 t um 22 % 
auf fast 142.000 t (2007) gestiegen. Die Steigerung ist insbesondere auf den vermehrten Anfall 
von Bearbeitungsemulsionen sowie Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen (Abfallgruppe 1302 
der AVV) zurückzuführen.  

Die Entsorgung der Altöle und mineralölhaltigen Abfälle erfolgte 2006 überwiegend in sächsi-
schen Anlagen, u. a. in Raffinerien und chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen. 2006 
wurden in sächsischen Behandlungs- und Entsorgungsanlagen insgesamt 167.000 t mineralöl-
haltige Abfälle (inkl. PCB-haltiger Öle) entsorgt. Davon stammten 87.000 t aus Sachsen und der 
Rest überwiegend aus anderen Bundesländern. 

 
Entwicklungstrend 
 

Das Verarbeitende Gewerbe, insbesondere die Metallindustrie und der Automobilbau, waren in 
den letzten Jahren ein Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen. Vor der Wirtschaftskri-
se im Herbst 2008 wurde die weitere Entwicklung der Bruttowertschöpfung in der Branche für 
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Sachsen allgemein positiv bewertet [36]. Infolge der Wirtschaftskrise werden sich jedoch die Pro-
duktionsmengen im Verarbeitenden Gewerbe und damit auch die Abfallmengen verringern.  

Für die weitere Entwicklung der Abfallmengen wird davon ausgegangen, dass sich das Verarbei-
tende Gewerbe nach einem Einbruch der Produktionszahlen wieder erholt. Gleichzeitig wird im 
Maschinen- und Anlagenbau und in der Metallindustrie verstärkt in Technologien zur Reduzie-
rung von Einsatzstoffen und Abfallmengen (z.B. trocken spanende Verfahren und Minimalschmie-
rung) investiert [37]. Daher wird angenommen, dass die Steigerung der branchenspezifischen 
Abfallmengen geringer ausfällt, als die Bruttowertschöpfung. 

Die folgenden Darstellungen dokumentieren das Aufkommen und die Entwicklungstrends von 
Altöl und mineralölhaltigen Abfällen im Freistaat Sachsen. 

 
Abbildung 5.2-3: Aufkommen an Altöl und mineralölhaltigen Abfällen 2002-2007 und 

Entwicklungstrend 2010-2019 im Freistaat Sachsen [t/a]  
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Tabelle 5.2-5: Entwicklung des Aufkommens an Altöl und mineralölhaltigen Abfällen 
bis 2019 im Freistaat Sachsen [t/a] 

Jahr 
Abfallgruppierung 

2007 
[t] 

2010 
[t] 

2015 
[t] 

2019 
[t] 

Altöl und mineralölhaltige Abfälle 141.647 122.000 129.000 125.000 

Altöl nach Altölverordnung (AltölV) 52.113 45.000 48.000 48.000 

Bearbeitungsemulsionen 37.835 33.000 35.000 35.000 

Abfälle aus Öl- und Wasserabscheidern sowie aus 
Reinigungsprozessen 43.504 37.000 39.000 36.000 

sonstige mineralölhaltige Abfälle 8.195 7.000 7.000 6.000 

 

5.2.4 PCB-haltige Abfälle 

Der Begriff „PCB“ wird im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung verwendet. Es werden darunter 
insbesondere polychlorierte Biphenyle (PCB) und polychlorierte Terphenyle (PCT) sowie Zuberei-
tungen und Erzeugnisse verstanden, in denen PCB oder PCT mit mehr als 50 mg/kg enthalten 
sind. In Tabelle 5.2-6 sind die Abfallschlüssel der berücksichtigten Abfallarten nach AVV aufge-
führt. 

Tabelle 5.2-6: Zuordnung der PCB- und PCT-haltigen Abfälle nach AVV 

Abfallgruppierung 
Abfall-

schlüssel 
(AVV-Nr.) 

PCB-haltige Öle 
Hydrauliköle, die PCB enthalten  13 01 01* 
Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten  13 03 01* 
PCB-haltige Bestandteile, gebrauchte Geräte, Kondensatoren und Transformatoren 
Bestandteile, die PCB enthalten 16 01 09* 
Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 16 02 09* 
gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 02 09 fallen 

16 02 10* 

Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, 
PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-
haltige Kondensatoren) 

17 09 02* 
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Aufkommen 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) wurden bis 1983 aufgrund ihrer hohen chemischen Beständigkeit, 
ihrer hohen Siedepunkte und ihrer guten Isoliereigenschaften unter anderem als Öle für Trans-
formatoren, Wärmeüberträger, Gasturbinen und Vakuumpumpen eingesetzt. Sie fanden außer-
dem Anwendung in flammhemmenden Anstrichen, in Fugendichtungsmassen und als Weichma-
cher in Kabelummantelungen. 

PCB- und PCT-haltige Stoffe unterliegen aufgrund ihrer Gefährlichkeit seit 1983 in Deutschland 
einem Herstellungs- und Anwendungsverbot. Seit 2004 gilt dies weltweit (Stockholm-Konvention). 
Entsprechend der EU-Richtlinie über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter 
Terphenyle muss bis Ende 2010 die Dekontamination und/oder Beseitigung aller PCB-haltiger 
Geräte erfolgen. Vorhandene Geräte, die nicht dem Verwendungsverbot der Gefahrstoffverord-
nung unterliegen und in denen sich PCB und PCT in geschlossenen Systemen befinden, dürfen 
jedoch weiter betrieben werden, wenn von ihnen während des Gebrauchs keine Gesundheits- 
und Umweltgefahren ausgehen. 

Die im Freistaat Sachsen erzeugten PCB-haltigen Abfälle werden überwiegend in sächsischen 
Behandlungsanlagen entsorgt (zwischen 2002 und 2006: 73-90 %). Die Entsorgung von PCB-
haltigen Abfällen erfolgt in u. a. thermischen Behandlungsanlagen sowie in Untertagedeponien in 
Sachsen-Anhalt und Hessen.  

 
Entwicklungstrend 

Mit der Entsorgung vorhandener PCB-haltiger Geräte und dem Austausch von PCB- und PCT-
haltigen Ölen wird die vorhandene PCB-Menge reduziert. 

In der Gruppierung der PCB-haltigen Bestandteile, gebrauchten Geräte, Kondensatoren und 
Transformatoren sind fast ausschließlich PCB-haltige Transformatoren und Kondensatoren ange-
fallen. Lediglich für 2003, 2006 und 2007 wurden geringe Mengen PCB-haltiger Geräte regist-
riert. Vermutlich ist das reale Aufkommen der PCB-haltigen Geräte wesentlich höher. Die Entsor-
gung gefährlicher Abfälle bis 2 Tonnen jährlich unterliegt jedoch nicht der Nachweispflicht. Daher 
werden Kleinmengen PCB-haltiger Geräte nur dann in der Abfallstatistik geführt, wenn die zu-
ständige Behörde im Einzelfall die Nachweisführung verlangt.  

PCB-haltige Gebäudebestandteile werden bei Sanierungen und vor dem Abriss in der Regel 
entsprechend der PCB-Richtlinie separiert und gesondert entsorgt [38]. PCB-haltige Bau- und 
Abbruchabfälle sind 2007 in nachweispflichtigen Mengen angefallen. Sie sind auf eine einzelne 
Abrissmaßnahme zurückzuführen und daher aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Es 
gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass PCB-haltige Bau- und Abbruchabfälle zukünftig kontinuier-
lich in größeren Mengen anfallen werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass sich das Ge-
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samtaufkommen PCB-haltiger Abfälle weiter reduziert. In Einzelfällen können z.B. durch größere 
Gebäudesanierungs-, Rückbau- oder Abrissmaßnahmen zusätzlich PCB-haltige Bau- und Ab-
bruchabfälle anfallen. 

Die folgenden Darstellungen dokumentieren das Aufkommen und die Entwicklungstrends von 
PCB-haltigen Geräten und Ölen im Freistaat Sachsen. 
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Abbildung 5.2-4: Aufkommen PCB-haltiger Geräte und Öle 2002-2007 sowie Entwick-

lungstrend 2010-2019 im Freistaat Sachsen [t/a] 

 
Tabelle 5.2-7: Entwicklung des Aufkommens an PCB-haltigen Abfällen im Freistaat 

Sachsen [t/a] 

Jahr 
Abfallgruppierung 

2007 
[t] 

2010 
[t] 

2015 
[t] 

2019 
[t] 

PCB-haltige Abfälle 139 120 100 90 
PCB-haltige Bestandteile, gebrauchte Geräte,  
Kondensatoren und Transformatoren 37 30 30 30 

PCB-haltige Öle 102 90 70 60 
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5.2.5 Gefährliche Abfälle aus Behandlungsanlagen 

Unter den gefährlichen Abfällen aus Behandlungsanlagen sind gefährliche Abfallarten zu-
sammengefasst, die als Anlagenoutput bei der Behandlung von gefährlichen und nicht gefährli-
chen Abfällen anfallen. Aufgrund des wachsenden Anteils von Abfällen, die einer Behandlung 
unterzogen werden müssen, wächst auch die Bedeutung der Abfälle aus Behandlungsanlagen.  

 

Abfälle aus der Behandlung von Böden und Grundwasser werden an dieser Stelle nicht betrach-
tet. Sie sind in Kapitel 5.2.1 in den Bau- und Abbruchabfällen enthalten. Die betrachteten Abfall-
behandlungsverfahren und Abfallgruppierungen sind in Tabelle 5.2-8 dargestellt. 

 
Tabelle 5.2-8: Zuordnung der Abfälle aus Behandlungsanlagen nach AVV 

Abfallgruppierung Abfallgruppe (AVV) 

Abfälle aus der mechanischen Abfallbehandlung 19 12 

Abfälle aus der thermischen Abfallbehandlung 19 01 

Abfälle aus der chemisch-physikalischen Abfallbehandlung 19 02 

Deponiesickerwasser 19 07 

 
Aufkommen 

Die Abfallmengen aus Behandlungsanlagen haben sich von 2002 bis 2007 von 42.000 t auf 
130.000 t erhöht und damit mehr als verdreifacht.  

In Folge der Umsetzung von Anforderungen der Abfallablagerungsverordnung ist das Abfallauf-
kommen aus mechanischen und thermischen Behandlungsanlagen besonders deutlich angestie-
gen.  

Das Aufkommen an gefährlichen Abfällen aus chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen 
schwankte von 2002 bis 2007 zwischen 16.000 t und 31.000 t. Dabei ist eine Tendenz zur Erhö-
hung der Abfallmengen erkennbar.  

Die Deponiesickerwassermenge stieg von ca. 1.500 t (2002) auf die 14-fache Menge (ca. 
21.000 t) im Jahr 2007. Gründe für die stark gestiegene Sickerwassermenge sind der Ausbau 
genehmigter Deponieflächen und häufige Starkregenereignisse.  
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37.000 t der in Sachsen erzeugten gefährlichen Abfälle aus Behandlungsanlagen wurden in 
Sachsen, 94.000 t in anderen Bundesländern entsorgt.  

 
Entwicklungstrend 

Das Aufkommen an gefährlichen Abfällen aus Behandlungsanlagen wird sich aufgrund der wach-
senden Bedeutung von Verwertungs- und Vorbehandlungsmaßnahmen (vor der Beseitigung auf 
Deponien oder in Verbrennungsanlagen) entsprechend erhöhen. 

Das Aufkommen gefährlicher Abfälle aus thermischen Behandlungsanlagen ist seit 2005 im 
Wesentlichen konstant. Die Errichtung zusätzlicher Verbrennungskapazitäten ist derzeit in Sach-
sen nicht geplant. Daher wird davon ausgegangen, dass das Aufkommen gefährlicher Abfälle aus 
thermischen Behandlungsanlagen gleich bleibt.  

In chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen wird zunehmend eine breitere Palette ge-
fährlicher Abfälle behandelt, da die Verfahren geeignet sind, im Abfall enthaltende Stoffe nutzbar 
zu machen und damit zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Abfallentsorgung beitragen. Es wird 
daher davon ausgegangen, dass sich die Abfallmenge aus der chemisch-physikalischen Behand-
lung von Abfällen leicht erhöhen wird.  

Das Aufkommen an Sickerwasser aus Deponien (AVV-Nr. 19 07 02*) wird sich aufgrund zu-
nehmend abgedeckter bzw. geschlossener Deponieoberflächen - und der damit verbundenen 
Unterbindung der Nachlieferung durch Niederschläge - sowie des weiteren Rückgangs des orga-
nischen Anteils deponierter Abfallmengen deutlich reduzieren. Zudem bewirken Optimierungs-
maßnahmen der getrennten Erfassung von Oberflächen- und Sickerwasser einen weiteren Rück-
gang des Sickerwasseraufkommens. 

Aufgrund verringerter Deponiekapazitäten, steigender Rohstoffpreise und des perspektivisch 
damit verbundenen attraktiveren Verwertungsmarktes sind Trends zu einem steigenden Auf-
kommen an gefährlichen Abfällen aus der mechanischen Abfallbehandlung ableitbar.  

Die folgenden Darstellungen dokumentieren das Aufkommen und die Entwicklungstrends von 
gefährlichen Abfällen aus Behandlungsanlagen im Freistaat Sachsen. 
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Abbildung 5.2-5: Aufkommen an gefährlichen Abfällen aus Behandlungsanlagen 

2002-2007 und Entwicklungstrend 2010-2019 im Freistaat Sachsen 
[t/a] 

 

Tabelle 5.2-9: Entwicklung des Aufkommens an gefährlichen Abfällen aus Behand-
lungsanlagen im Freistaat Sachsen [t/a] 

 

Jahr 
Abfallgruppierung 

2007 
[t] 

2010 
[t] 

2015 
[t] 

2019 
[t] 

gefährliche Abfälle aus Behandlungsanlagen 131.001 131.000 132.000 135.000 

Abfälle aus der mechanischen Abfallbehandlung 50.306 53.000 59.000 64.000 

Abfälle aus der thermischen Abfallbehandlung 28.452 30.000 30.000 30.000 

Abfälle aus chemisch-physikalischen Behandlungs-
anlagen 30.808 32.000 34.000 35.000 

Deponiesickerwasser 21.434 16.000 9.000 6.000 
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5.2.6 Aufsaug- und Filtermaterialien 

Aufsaug- und Filtermaterialien, Tücher und Schutzkleidung (AVV-Nr. 15 02 02*) werden ge-
meinsam mit Ölfiltern (AVV-Nr. 16 01 07*) unter dem Begriff der Aufsaug- und Filtermaterialien 
erfasst. 

 
Aufkommen 

Das jährliche Aufkommen an Aufsaug- und Filtermaterialien, Tüchern und Schutzkleidung ist 
von 2002 bis 2007 von ca. 10.000 auf knapp 8.600 t gesunken. Die Mengenreduzierung ist ins-
besondere darauf zurückzuführen, dass diese Abfallart bei einem der bisherigen Großerzeuger 
nicht mehr entsteht. Ölfilter werden in Verbrennungsmaschinen (u. a. Kraftfahrzeuge), Ölheizun-
gen und in hydraulischen Systemen eingesetzt. Sie werden außerdem in Anlagen zur Sanierung 
von Altlastenstandorten benötigt. Das Aufkommen der Ölfilter hat sich geringfügig von ca. 1.100 t 
auf 1.300 t erhöht.  

Die Abfälle werden überwiegend in sächsischen Anlagen entsorgt. 

 
Entwicklungstrend 

Das Aufkommen der gefährlichen Aufsaug- und Filtermaterialien ist unabhängig von der Men-
genentwicklung anderer Abfälle aus dem Verarbeitenden Gewerbe (z.B. der Altöle in den Bran-
chen Metallerzeugung, Maschinenbau und Fahrzeugbau) seit 2002 tendenziell rückläufig. Es wird 
davon ausgegangen, dass sich der Trend fortsetzt.  

Die folgenden Darstellungen dokumentieren das Aufkommen und den Entwicklungstrend von 
Aufsaug- und Filtermaterialien im Freistaat Sachsen. 
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Abbildung 5.2-6: Aufkommen an Aufsaug- und Filtermaterialien 2002-2007 und Ent-

wicklungstrend 2010-2019 im Freistaat Sachsen [t/a] 
 

Tabelle 5.2-10: Entwicklung des Aufkommens an Aufsaug- und Filtermaterialien im 
Freistaat Sachsen [t/a]  

Jahr 
Abfallgruppierung 

2007 
[t] 

2010 
[t] 

2015 
[t] 

2019 
[t] 

Aufsaug- und Filtermaterialien 9.931 9.700 9.300 9.000 

 

5.2.7 Farben, Lacke und Klebstoffe 

Farben, Lacke und Klebstoffe entstehen bei der Herstellung, Zubereitung, Verarbeitung und 
Anwendung von Beschichtungen, Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben (Kapitel 08 der 
AVV). In diesem  Kapitel sind die neun mengenmäßig relevantesten gefährlichen Abfallarten des 
Kapitels 08 der AVV berücksichtigt.  

 
Aufkommen 

Das Aufkommen an gefährlichen Abfällen von Farben, Lacken und Klebstoffen war in den letzten 
Jahren - mit Ausnahme des Jahres 2005 - im Wesentlichen konstant. Es betrug im Mittel ca. 



 

 103 

7.000 t/a. Die Entsorgung erfolgt überwiegend in sächsischen Anlagen und in Entsorgungsanla-
gen anderer Bundesländer.  

 
Entwicklungstrend 

Es wird davon ausgegangen, dass das Aufkommen an gefährlichen Farben, Lacken und Kleb-
stoffen in den nächsten Jahren etwa konstant bleibt.  

Die folgenden Darstellungen dokumentieren die bisherige und die voraussichtlich künftige Ent-
wicklung des Aufkommens von gefährlichen Farben, Lacken und Klebstoffen im Freistaat Sach-
sen. 
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Abbildung 5.2-7: Aufkommen an Farben, Lacken und Klebstoffen 2002-2007 und Ent-

wicklungstrend 2010-2019 im Freistaat Sachsen [t/a] 
 

Tabelle 5.2-11: Entwicklung des Aufkommens an Farben, Lacken und Klebstoffen im 
Freistaat Sachsen [t/a]  

 

Jahr 
Abfallgruppierung 

2007 
[t] 

2010 
[t] 

2015 
[t] 

2019 
[t] 

Farben, Lacke und Klebstoffe 6.650 6.500 6.500 6.500 
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5.2.8 Sonstige mengenrelevante gefährliche Abfälle 

Unter der Gruppierung der sonstigen mengenrelevanten gefährlichen Abfälle werden einzel-
ne gefährliche Abfälle zusammengefasst, die wegen der erzeugten Mengen besondere Relevanz 
besitzen (Tabelle 5.2-12). 

 
Tabelle 5.2-12: Zuordnung der sonstigen mengenrelevanten gefährlichen Abfälle nach 

AVV 

Abfallgruppierung Abfallschlüssel (AVV-Nr.) 

Abfälle aus der Chemischen Industrie 

060101*, 060106*, 060404*, 060405*, 060703*, 
060704*, 070101*, 070104*, 070204*, 070207*, 
070214*, 070304*, 070501*, 070601*, 070701*, 
070704* 

Abfälle aus thermischen Prozessen  100207*, 100315*, 100401*, 100406* 

Abfälle aus der Oberflächenbearbeitung 060502*, 110105*, 110107*, 110109*, 110111*, 
110198* 

Abfallarten gemäß AVV-Kapitel 16  161001*, 161105* 

 
Aufkommen  

Das Aufkommen der gefährlichen Abfälle aus thermischen Prozessen war zwischen 2002 und 
2007 nahezu konstant. Der überwiegende Anteil (≥ 90 %) waren feste Abfälle aus der Abgasbe-
handlung der Eisen- und Stahlindustrie sowie Schlacken aus der thermischen Bleimetallurgie.  

Der Umsatz in der ostdeutschen Chemieindustrie hat sich von 2002 bis 2007 um ca. 80 % erhöht 
und ist 2007 gegenüber um 16 % gestiegen [39; 40]. Das Aufkommen gefährlicher Abfälle aus 
der Chemischen Industrie ist in Sachsen von knapp 19.000 t im Jahr 2002 auf 36.000 t im Jahr 
2007 gestiegen. Das entspricht einer Erhöhung um 90 %. 

Das Aufkommen gefährlicher Abfälle aus der Oberflächenbearbeitung ist seit 2002 nahezu 
kontinuierlich gestiegen und hat sich zwischen 2002 und 2007 um ca. 70 % auf ca. 12.000 t er-
höht.  

Unter dem Begriff Abfallarten gemäß AVV-Kapitel 16 werden hier die Abfälle mit der AVV-Nr. 
16 10 01* und 16 11 05* zusammengefasst. Das Aufkommen an wässrigen flüssigen Abfällen, 
die gefährliche Stoffe enthalten (AVV-Nr. 16 10 01*) ist von 2002 bis 2007 von 40 t auf 4.000 t 
gestiegen. Die Abfälle entstanden u. a. bei der Kunststoffverarbeitung und im Anlagenbau. Die 
Mengenentwicklung ist vor allem auf Mengensteigerungen im Bereich der Elektronikherstellung 
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zurückzuführen. Noch 2002 sind in Sachsen keine Auskleidungen und feuerfesten Materialien 
aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten (AVV-Nr. 16 11 05*) erzeugt 
worden. Von 2003 bis 2006 stieg das Aufkommen nahezu kontinuierlich von ca. 480 t auf etwa 
2.700 t. Die Abfälle entstanden bei Schmelzprozessen z.B. im Bereich der Energieerzeugung und 
bei der Glasherstellung. Die Reduzierung des Aufkommens im Jahr 2007 auf ca. 200 t ist darauf 
zurückzuführen, dass die Abfallart bei einigen Erzeugern nicht mehr angefallen ist.  
 
Entwicklungstrend 

Aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise stagnierte die deutsche Chemieproduktion im Jahr 
2008. Für 2009 geht man infolge der Wirtschaftskrise in der deutschen Chemiebranche von 
einem Produktionsrückgang in Höhe von 1 % aus [41]. Für die Trendschätzung über die Entwick-
lung der Abfallmengen wird eine geringe Steigerung der Produktionsmengen ab 2010 angenom-
men. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass aufgrund der hohen Rohstoffpreise weitere 
Abfallvermeidungs- und Abfallreduktionspotenziale erschlossen werden und daher die Steigerung 
der Abfallmengen geringer ausfällt als das Produktionswachstum. 

Gefährliche Abfälle aus thermischen Prozessen stammen im Wesentlichen aus der Eisen- und 
Stahlindustrie und der thermischen Bleimetallurgie. Von Seiten der Stahlindustrie werden die 
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 auf die künftigen Produktionszahlen als 
eher gering eingeschätzt [42]. Größere Innovationen, die zu einer wesentlichen Veränderung des 
Aufkommens von Abfällen aus thermischen Prozessen führen könnten, sind zum derzeitigen 
Stand nicht absehbar. Daher wird davon ausgegangen, dass die Abfallmengen konstant bleiben. 

Gefährliche Abfälle aus der Oberflächenbearbeitung entstehen bei der Beschichtung von Me-
tallen und anderen Werkstoffen sowie in der Nichteisen-Hydrometallurgie und damit vorwiegend 
im Verarbeitenden Gewerbe, wie in der Metallverarbeitung und im Fahrzeugbau. Diese Branchen 
gehören in Sachsen zu den Wirtschaftszweigen für die die zukünftige Entwicklung allgemein posi-
tiv bewertet wird (vgl. Kapitel 5.2.3). Das Aufkommen der Abfälle korreliert näherungsweise mit 
der Produktionsmenge. Es wird daher davon ausgegangen, dass sich die Abfallmenge aus Pro-
zessen der Oberflächenbearbeitung tendenziell - nach einer Verringerung des Aufkommens in 
Folge der Wirtschaftskrise 2008 - erhöht. 

Das Aufkommen der Abfälle gemäß AVV-Kapitel 16 (16 10 01* und 16 11 05*) hat sich zwischen 
2006 und 2007 etwas reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Aufkommen dieser 
Abfälle in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern wird.  

Die folgenden Darstellungen dokumentieren das Aufkommen und die Entwicklungstrends der 
sonstigen mengenrelevanten gefährlichen Abfälle im Freistaat Sachsen. 
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Abbildung 5.2-8: Aufkommen der sonstigen mengenrelevanten gefährlichen Abfälle 

2002-2007 und Entwicklungstrend 2010-2019 im Freistaat Sachsen 
[t/a] 

 

Tabelle 5.2-13: Entwicklung des Aufkommens an sonstigen mengenrelevanten gefähr-
lichen Abfälle im Freistaat Sachsen [t/a]  

 

Jahr 
Abfallgruppierung 

2007 
[t] 

2010 
[t] 

2015 
[t] 

2019 
[t] 

Sonstige mengenrelevanten gefährlichen Abfälle 78.523 77.000 79.000 81.000 

Abfälle aus thermischen Prozessen 26.111 25.000 25.000 25.000 

Abfälle aus der Chemischen Industrie 36.023 36.000 37.000 38.000 

Abfälle aus der Oberflächenbearbeitung 12.118 11.000 12.000 13.000 

Abfallarten mit der ASN 16 10 01* und 16 11 05* 4.270 5.000 5.000 5.000 

 

5.2.9 Sonstige (nicht mengenrelevante) Abfälle 

Für die Darstellung des Aufkommens und der künftigen Mengenentwicklungen gefährlicher Abfäl-
le wurden diejenigen Abfallarten und -gruppen betrachtet, die eine gewisse Mengenrelevanz 
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besitzen oder deren Aufkommen in den letzten Jahren besonders stark gestiegen ist. Insgesamt 
wurden 123 mengenrelevante gefährliche Abfallarten identifiziert und berücksichtigt.  

Zwei Gruppen gefährlicher Abfälle wurden bei den Einzelmengenbetrachtungen nicht berücksich-
tigt: 

1. Gefährliche Abfälle, die nur in geringen Mengen anfallen und Abfälle, deren Aufkom-
men dem Datenschutz unterliegt (260 Abfallarten) 

Das Aufkommen dieser Abfälle betrug 2007 insgesamt 60.300 t, das entsprach einem Anteil von 
knapp 6 % am Gesamtaufkommen aller gefährlichen Abfälle. Darin enthalten sind u. a. die ge-
fährlichen Abfälle der in Tabelle 5.2-14 genannten Kapitel der AVV. 

 
Tabelle 5.2-14: Zuordnung der gefährlichen Abfälle, die wegen Irrelevanz nicht berück-

sichtigt wurden, nach AVV 

AVV- 
Kapitel Bezeichnung Anzahl 

Abfallarten 
Abfallmenge 

2007  
[t] 

1 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewin-
nen sowie bei der physikalischen und chemischen 
Behandlung von Bodenschätzen entstehen 

6 

2 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der 
Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln 

1 

3 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung 
von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe 

6 

4 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie 4 

< 500 

9 Abfälle aus der fotografischen Industrie 8 1.653 
14 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und 

Treibgasen (außer Speiseöle, 05 und 12) 
5 6.790 

18 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztli-
chen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und 
Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren 
Krankenpflege stammen) 

7 739 

Summe:  37 < 9.682 

 

Sechs Abfallarten sind aus Gründen des Datenschutzes an dieser Stelle nicht detailliert aufge-
führt. Ihr Gesamtaufkommen betrug 2007 ca. 17.000 t, die überwiegend in Behandlungsanlagen 
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erzeugt wurden. Das Gesamtaufkommen der übrigen 217 Abfallarten betrug 2007 knapp 
34.000 t. 

 

2. Gefährliche Abfälle, die mit Siedlungsabfall gemeinsam anfallen (Kapitel 20 der AVV) 
sowie sonstige Elektro- und Elektronikaltgeräte, Batterien und Akkumulatoren, die 
gemeinsam mit Siedlungsabfällen erfasst werden (Kapitel 16 der AVV) 

Das Aufkommen dieser gefährlichen Abfälle wird in den jährlichen Bilanzen des StLA ausgewie-
sen. Gleichzeitig sind die Abfallmengen anteilig im Siedlungsabfallaufkommen enthalten (Kapitel 
4.2.1.5, Kapitel 4.2.2.6.3, Kapitel 4.2.2.6.4), so dass die separate Mengenerfassung bei den ge-
fährlichen Abfällen im Abfallwirtschaftsplan zu Doppelzählungen führen würde. 

Das Aufkommen dieser Gruppe von gefährlichen Abfällen variierte in den Jahren 2002 bis 2006 
zwischen 23.000 und 28.000 t und betrug 2007 knapp 24.000 t.  

Entwicklungstrend 

Es wird geschätzt, dass das Aufkommen an sonstigen (nicht mengenrelevanten) Abfällen bis zum 
Jahr 2019 analog zur Entwicklung des Gesamtaufkommens an gefährlichen Abfällen (Kapitel 
5.2.10) zurückgeht.  

 

5.2.10 Zusammenfassung Aufkommen, Entwicklung und Mengenströme gefährlicher 
Abfälle 

 
Aufkommen 

Bei den folgenden Betrachtungen sind alle gefährlichen Abfälle berücksichtigt, die in den Abfall-
bilanzen des StLA ausgewiesen sind.  

Das Aufkommen gefährlicher Abfälle stieg zwischen 2002 und 2004 von ca. 1,13 Mio. t auf 
1,67 Mio. t (Abbildung 5.2-9). Das entspricht einer Steigerung um ca. 47 %. Seit 2005 entwickelt 
sich das Aufkommen rückläufig. 2007 betrug die Menge der in Sachsen erzeugten gefährlichen 
Abfälle noch 1,11 Mio. t. Das entspricht einer Verringerung um zirka 34 % seit 2004.  

Das Aufkommen an gefährlichen Abfällen wird durch die Entwicklung der Abfälle aus Bau- und 
Abbruchtätigkeiten und aus der Sanierung von Altlasten (Bau- und Abbruchabfälle) bestimmt. Ihr 
Anteil am Gesamtaufkommen der gefährlichen Abfälle betrug 2002 bis 2007 zwischen 55 % und 
77 %.  
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Das Aufkommen gefährlicher Abfälle, die nicht aus Bau- und Abbruchtätigkeiten bzw. aus der 
Altlastensanierung stammen, hat sich seit 2002 kontinuierlich erhöht. Dieser Sachverhalt lässt 
sich insbesondere auf die steigenden Outputmengen aus Behandlungsanlagen zurückführen.  

 
Entwicklungstrend 

Das Aufkommen gefährlicher Abfälle im Freistaat Sachsen wird auch künftig wesentlich von der 
Mengenentwicklung der gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle bestimmt. Die Menge der erzeug-
ten gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle wird tendenziell zurückgehen. Das Aufkommen der 
übrigen Gruppierungen gefährlicher Abfälle wird in Summe ebenfalls sinken. Ingesamt ist mit 
einer Reduzierung des Gesamtaufkommens gefährlicher Abfälle zu rechnen (Abbildung 5.2-9).  

Die folgenden Darstellungen dokumentieren das Aufkommen und die künftige Entwicklung von 
gefährlichen Abfällen im Freistaat Sachsen. 

 

 
Abbildung 5.2-9: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2002-2007 und Entwicklungstrend 

2010-2019 im Freistaat Sachsen [t/a]  
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Tabelle 5.2-15: Entwicklung des Gesamtaufkommens gefährlicher Abfälle bis 2019 im 
Freistaat Sachsen [t/a]  

Jahr 
Abfallgruppierung 

2007 
[t] 

2010 
[t] 

2015 
[t] 

2019 
[t] 

Gesamtaufkommen 1.107.893 940.000 876.000 829.000 
gefährliche Bau- und Abbruchabfälle 606.469 489.000 425.000 384.000 
Holz-, Glas- und Kunststoffabfälle mit schäd-
lichen Verunreinigungen 49.542 38.000 34.000 31.000 

Altöl und mineralölhaltige Abfälle 141.647 122.000 129.000 125.000 
PCB-haltige Abfälle 139 120 100 90 
gefährliche Abfälle aus Behandlungsanlagen 131.001 131.000 132.000 135.000 
Aufsaug- und Filtermaterialien 9.931 9.700 9.300 9.000 
Farben, Lacke und Klebstoffe 6.650 6.500 6.500 6.500 
sonstige mengenrelevante gefährliche Abfäl-
le 78.523 77.000 79.000 81.000 

sonstige (nicht mengenrelevante) gefährliche 
Abfälle 83.992 67.000 61.000 57.000 

 
Mengenströme 

Im Jahr 2006 sind im Freistaat Sachsen insgesamt fast 1.114.000 t gefährliche Abfälle erzeugt 
worden. Davon wurden 742.000 t in sächsischen Anlagen verwertet und beseitigt. Zusätzlich 
wurden in Sachsen 1.212.000 t gefährlicher Abfälle entsorgt, die in anderen Bundesländern und 
im Ausland erzeugt wurden. Die Gesamtmenge der 2006 in Sachsen entsorgten gefährlichen 
Abfälle betrug nahezu 2 Mio. t. 

Der größte Austausch erfolgte zwischen Sachsen und den Bundesländern Thüringen, Sachsen-
Anhalt, Bayern und Brandenburg. Aus jedem dieser Bundesländer wurden mehr Abfälle in Sach-
sen entsorgt als an Abfällen aus Sachsen dorthin exportiert wurde.  

 

Import  

Der Hauptanteil der aus anderen Bundesländern 2006 in Sachsen entsorgten gefährlichen Ab-
fälle bildeten die gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle (insbesondere Boden, Steine und Bag-
gergut), Abfälle aus Behandlungsanlagen, Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie sowie Batte-
rien und Akkumulatoren.  
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Aus anderen Staaten wurden hauptsächlich gefährliche Abfälle aus der Eisen- und Stahl-
industrie, gefährliche Abfälle aus Behandlungsanlagen und gefährliche Bau- und Abbruchabfälle 
in sächsischen Anlagen verwertet und beseitigt. Sie stammten vor allem aus Italien, Schweden, 
Österreich und Frankreich. 

 

Export  

Den größten Anteil der 2006 in anderen Bundesländern entsorgten gefährlichen Abfälle bildeten 
Boden, Steine und Baggergut, Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen, Abfälle aus 
der Verbrennung oder Pyrolyse und Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen.  

Der Hauptanteil der in anderen Staaten entsorgten gefährlichen Abfälle waren Abfälle aus der 
chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen. 

 

 
Abbildung 5.2-10: Mengenströme gefährlicher Abfälle zwischen Sachsen, anderen 

Bundesländern und dem Ausland (2006) [t/a] [31]  
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Abbildung 5.2-11: Vergleich der exportierten und importierten Abfallmengen 2002-2006 

im Freistaat Sachsen [t/a] 
 

5.3 Entsorgungskapazitäten und Entsorgungsbedarf bis 2019 für gefährliche Abfälle 

5.3.1 Entsorgungskapazitäten für gefährliche Abfälle 

Im Freistaat Sachsen wird eine Vielzahl von Behandlungsanlagen betrieben, in denen gefährliche 
Abfälle behandelt werden. Die Gesamtbehandlungskapazität beträgt über 7,4 Mio. t/a. Die Be-
handlungsanlagen und Deponien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle sind im Anhang 5.8 aufge-
führt. Zusätzlich existieren im Freistaat Sachsen für gefährliche Abfälle zugelassene Lager und 
Zwischenlager sowie Lagerkapazitäten, die im Zusammenhang mit Behandlungsanlagen vor-
gehalten werden.  

 

5.3.1.1 Bauabfallbehandlungsanlagen 

Für die Behandlung von gefährlichen Bauabfällen und Böden stehen im Freistaat Sachsen aus-
reichend Kapazitäten von über 5 Mio. t jährlich zur Verfügung. Damit können u. a. 2.7 Mio. t ge-
fährliche Bauabfälle, ca. 720.000 t Böden und 580.000 t Altholz pro Jahr aufbereitet werden. Zu-
sätzlich stehen Asphaltmischwerke mit Aufnahmekapazitäten von über 1 Mio. t für die Behand-
lung von teerhaltigen Bitumengemischen zur Verfügung.  



 

 113 

 

5.3.1.2 Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen 

Die Entsorgungskapazitäten der chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen im Freistaat 
Sachsen, in denen gefährliche Abfälle behandelt werden, betragen 415.000 t/a. Auch bei einer 
Mengensteigerung der chemisch-physikalisch zu behandelnden Abfälle, reichen die Behand-
lungskapazitäten im Betrachtungszeitraum aus. 

 

5.3.1.3 Thermische Behandlungsanlagen 

In Sachsen können ca. 290.000 t gefährliche Abfälle pro Jahr thermisch behandelt werden. Eine 
Erhöhung des Bedarfs an Verbrennungsanlagen ist derzeit nicht zu erwarten. Daher kann davon 
ausgegangen werden, dass die thermischen Behandlungskapazitäten auf längere Sicht ausrei-
chen. 

 

5.3.1.4 Deponien 

Ergänzend zu den Ausführungen im Anhang 5.8 sind bereits im Jahr 2009 zwei Deponien 
(Helmsdorf und Weißer Weg) wegen des Ablaufs der Ablagerungsgenehmigung geschlossen 
worden [43] und drei weitere Deponien (Wetro, Grumbach und Kodersdorf) werden ihr maximales 
Füllvolumen voraussichtlich 2010 erreicht haben. Am 15. Juni 2009 erging der Planfeststellungs-
beschluss für die Errichtung einer neuen Deponie für gefährliche Abfälle in Wetro durch die Lan-
desdirektion Dresden. Mit dem genehmigten Deponievolumen von 6,8 Mio. m3 wird die Entsor-
gungssicherheit für in Sachsen erzeugte gefährliche Abfälle zur Beseitigung über den Planungs-
zeitraum des Abfallwirtschaftsplanes hinaus gewährleistet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf 
den Deponien Cröbern, Gröbern und Kunnersdorf bestimmte gefährliche Abfälle abzulagern.  

 

5.3.1.5 Sonstige Anlagen 

Zusätzlich stehen in Sachsen weitere Entsorgungsanlagen für die Behandlung und Entsorgung 
von mehr als 1,6 Mio. t gefährlicher Abfälle jährlich zur Verfügung. Darunter Anlagen zur Behand-
lung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (ca. 110.000 t Jahreskapazität), in Produktionsprozes-
se integrierte thermische Behandlungsanlagen für die Sekundärnutzung von ca. 250.000 t gefähr-
licher Abfälle jährlich und weitere 160.000 t für die Behandlung von Altholz.  
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6 Grundsätze und Schlussfolgerungen für die künftige Gestaltung der 
sächsischen Abfallwirtschaft 

6.1 Grundsätze 

G 1 Abfallpolitisches Ziel der Staatsregierung ist, die Erzeugung von Abfällen zu vermeiden, 
Abfälle als Ressourcen zu nutzen sowie Abfälle ohne Gefährdung der menschlichen Ge-
sundheit oder Schädigung der Umwelt zu bewirtschaften. 

G 2 Ausgehend von der Abfallhierarchie – Abfallvermeidung vor Vorbereitung zur Wieder-
verwendung vor Recycling vor sonstiger Verwertung vor Beseitigung – fordert die Staats-
regierung von den zuständigen Entsorgungsträgern weiterhin ein abfallwirtschaftliches 
Handeln unter Abwägung der jeweiligen ökologischen und ökonomischen Erfordernisse 
ein. 

G 3 Die Staatsregierung baut auch künftig auf das umweltbewusste Verhalten der Bürger und 
der Wirtschaft. Dieses Vertrauen ist durch nachvollziehbare und bezahlbare Entsor-
gungskosten und Transparenz in den Entscheidungsprozessen weiter zu festigen.  

G 4 Die Staatsregierung wird weiter konsequent das Kooperationsprinzip in der Abfallwirt-
schaft umsetzen. Dazu gehört in erster Linie die weitere Zusammenarbeit in der Umwelt-
allianz zur Verwirklichung der dort abgestimmten abfallwirtschaftlichen Ziele mit Hilfe der 
mit der Wirtschaft vereinbarten Instrumente.  

G 5 Die Staatsregierung hält es für geboten, Umfang und Intensität der abfallwirtschaftlichen 
Regulierung auf das durch die Ziele der Abfallpolitik zweckmäßige und gerechtfertigte 
Maß zu reduzieren. Den Markt- und Wettbewerbsprozessen soll mehr Raum gegeben 
werden und ihnen zu ähnlicher Flexibilität verholfen werden wie anderen Märkten. 

G 6 Die Stärkung marktwirtschaftlicher und wettbewerblicher Strukturen in der Abfallwirt-
schaft bedarf stabiler Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen müssen insbe-
sondere sichern, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, um zu gewährleis-
ten, dass für alle Marktbeteiligten gleiche Anforderungen gelten und es nicht durch illega-
le Entsorgungen oder durch Verletzung der vorgegebenen technischen Entsorgungs-
standards zur Gefährdung von Mensch und Umwelt kommt.  

G 7 Nach der erfolgreichen Umsetzung der Abfallablagerungsverordnung im Jahr 2005 sollen 
in der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung die kommunalen Aufgabenträger die weite-
re gemeinsame Erledigung von Aufgaben prüfen, um ökologisch und ökonomisch Syner-
gien zugunsten der Umwelt und der Gebühren des Bürgers zu erschließen. 
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G 8 Gemischte Siedlungsabfälle sind grundsätzlich in der Nähe ihres Entstehungsortes und 
vorrangig innerhalb Sachsens zu entsorgen. Es soll die Anlage genutzt werden, die unter 
Aspekten des Klimaschutzes am besten geeignet ist.  

 

6.2 Schlussfolgerungen 

6.2.1 Abfallvermeidung und Produktverantwortung 

S 1 Zur Vermeidung von Abfällen sind insbesondere die anlageninterne Kreislaufführung von 
Stoffen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, d.h. die abfall- und schadstoff-
arme Produktgestaltung sowie ein auf den Erwerb abfall- und schadstoffarmer Produkte 
gerichtetes Konsumverhalten weiter voranzubringen. Insbesondere in den Bereichen 
Handel, Dienstleistungen und Bau sollen Beschaffung, Produktion und Produkte so ge-
plant und gestaltet werden, dass Abfälle soweit wie möglich vermieden werden. 

S 2 Ein weiteres wichtiges Ziel der Abfallvermeidung ist die Wiederverwendung von Gütern. 
Umsetzen lässt sich dieses Ziel z.B. durch die Herstellung von modular aufgebauten 
Produkten.  

S 3 Das Prinzip der Produktverantwortung muss weiter entwickelt und ausgebaut werden. 
Bei den bestehenden Regelungen zur Produktverantwortung wird sich die sächsische 
Staatsregierung dafür einsetzen, dass die Entsorgungskosten und alle Aufwendungen für 
die Annahme und Bereitstellung der getrennt zu erfassenden Produkte den Herstellern 
und Vertreibern möglichst direkt und individuell angelastet werden. Die bestehenden In-
strumente zur Umsetzung der Produktverantwortung (insbesondere Verpackungsverord-
nung und Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz) sind auf Praktikabilität und Effizienz zu 
überprüfen. 

S 4 Die Abfallwirtschaft soll der Wirtschaft in Zukunft Sekundärrohstoffe zur Verfügung stel-
len, mit denen Primärrohstoffe gleichwertig ersetzt werden können. Die Staatsregierung 
unterstützt deshalb die Entlassung von sortenreinen, qualitätsgesicherten Stofffraktionen 
mit nachhaltig positivem Marktwert und stabiler Nachfrage aus dem Abfallregime. Das 
bedeutet aber auch, dass diese den Anforderungen des Chemikalienrechts (EU-REACH-
Verordnung) genügen müssen.  

 

6.2.2 Abfallverwertung und -beseitigung 

S 5 Für nicht vermeidbare Abfälle hat die Vorbereitung zur Wiederverwendung gemäß EU-
Abfallrichtlinie grundsätzlich Priorität vor dem Recycling und der sonstigen Verwertung.  
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S 6  Abfallimporte dürfen die Entsorgungssicherheit für sächsische Abfälle nicht beeinträchti-
gen. Sofern Abfälle zur Entsorgung nach Sachsen verbracht werden, sind neben den gel-
tenden Anforderungen des europäischen Rechts die gleichen Anforderungen für den 
Schutz der Umwelt wie für Abfälle aus Sachsen einzuhalten.  

S7 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die sonstige Verwertung 
sind nicht zwangsläufig umweltverträglicher als die Beseitigung. Ob und unter welchen 
Voraussetzungen bestimmte Verwertungsmaßnahmen tatsächlich umweltverträglicher 
sind als andere oder als die Beseitigung kann daher erst der konkrete Vergleich der Ent-
sorgungswege zeigen. Dabei müssen - ausgehend vom Lebenszyklusdenken - die ge-
samten Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung der Abfälle berücksichtigt 
werden, insbesondere  

• die zu erwartenden Emissionen, 

• das Ziel der Schonung der natürlichen Ressourcen, 

• die einzusetzende oder zu gewinnende Energie, 

• die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, Abfällen zur Verwertung  
oder daraus gewonnenen Erzeugnissen und 

• die Umweltbelastungen durch Abfalltransport zur Entsorgung.  

S 8 Voraussetzung für die Gewinnung hochwertiger Recyclingprodukte ist die getrennte Er-
fassung bzw. hochwertige Sortierung der Wertstoffe.  

S 9 Für private Haushalte und Kleingewerbe soll der Aufwand für die Getrenntsammlung 
nicht weiter erhöht werden. 

S 10 Unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Rahmenbedingungen ist die Abfallsamm-
lung vor Ort so zu optimieren, dass einerseits auch künftig die Ziele der Kreislaufwirt-
schaft erreicht werden und andererseits die Akzeptanz der Getrenntsammlung auf ho-
hem Niveau erhalten bleibt. 

S 11 Bei der Sammlung und Verwertung von Produktabfällen sollten bei Sicherung des Prin-
zips der korrekten Anlastung der jeweiligen Entsorgungskosten an Hersteller und Ver-
treiber möglichst die für Haushalte und Wirtschaft effizientesten Sammel- und Getrennt-
haltungssysteme eingesetzt werden.  

S 12 Der Beeinträchtigung der Sammelqualität haben die ÖRE durch geeignete Maßnahmen 
entgegenzuwirken insbesondere durch: 

• Prüfung der Effektivität der vorhandenen Sammelsysteme,  
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• Prüfung der Einführung von Mindestentleerungsvolumina für Restabfall in den Ab-
fallgebührensatzungen und mehr Kontrolle, 

• Ausschöpfung aller rechtsrelevanten Mittel bei Ordnungswidrigkeiten gemäß KrW-/ 
AbfG, 

• Schaffung bürgernaher und bedarfsgerechter Erfassungsstellen wie Containerstell-
flächen und ggf. Wertstoffhöfe,  

• Ausweisung geeigneter Flächen für Erfassungsstellen bereits in den Abfallwirtschaft-
konzepten und in der Bauleitplanung.  

S 13 Die Abfallwirtschaft muss einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der 
Energieeffizienz leisten können. Um die vorhandenen Potenziale zu erschließen, sind 
weitergehende Untersuchungen insbesondere hinsichtlich der Emissionen aus Deponien, 
der Bioabfallverwertung und der Verwertung getrennt erfasster Altstoffe erforderlich.  

  Klimaschutz und Energieeffizienz müssen auch Eingang in die Fortschreibungen der 
Abfallwirtschaftskonzepte der ÖRE finden. 

S 14 Die Staatsregierung bekräftigt, dass situationsbedingt anfallende Abfälle von den ÖRE 
entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften (insbesondere KrW-/AbfG, DepV) zu ent-
sorgen sind. In den allgemeinen Katastrophenschutzplänen (z.B. Hochwasserschutz-
Aktionsplan) ist vorzusehen, dass durch die ÖRE zur schnellen und reibungslosen Zwi-
schenlagerung dieser Abfälle vorhandene geeignete Flächen ausgewählt werden, damit 
die Abfälle anschließend einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden können. 
Entsprechende Festlegungen treffen die zuständigen ÖRE auch in ihren Abfallwirt-
schaftskonzepten (§ 19 KrW-/AbfG). Auf das Erfordernis einer geeigneten Transport-
logistik wird hingewiesen. 

 

6.2.3 Illegale Ablagerungen 

S 15 Die Verschmutzung der Umwelt durch außerhalb der zugelassenen Entsorgungssysteme 
entsorgte Abfälle (illegale Ablagerungen) muss bekämpft werden. Der ordnungsgemäße 
Umgang mit Abfällen ist erforderlichenfalls mit Ordnungsrecht durchzusetzen. 

S16 Illegale Ablagerungen sind durch die ÖRE als ein Gesamtproblem zu behandeln und die 
Schnittstellenprobleme durch die einzelnen Zuständigkeiten (insbesondere Tiefbau-, 
Grünflächen-, Straßenreinigungs-, Forst- und Umweltamt) in einem gemeinsamen Kon-
zept anzugehen und zu lösen.  

S 17 Ziel muss es sein, ein sauberes Umfeld zu erzielen, dessen Lebensqualität nachhaltig 
und bewusst von den Bürgern wahrgenommen wird. 



 

 118 

 

6.2.4 Abfallrechtliche Überwachung 

S 18 Den Schwerpunkt der abfallrechtlichen Überwachung bildet die Überwachung der Ent-
sorgung gefährlicher Abfälle.  

S 19 Beim Umgang mit gefährlichen Abfällen soll durch den Ausbau elektronischer Verfahren 
zur Übermittlung von Informationen und zur Dokumentation der Überwachung weitestge-
hend Transparenz walten.  

S 20 Durch die Nutzung und Anerkennung von Systemen zur Sicherung einer hohen Qualität 
der Abfallentsorgung kann die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Entsorgungsunter-
nehmen gestärkt und der Staat bei der Abfallüberwachung unterstützt werden. Dazu ist 
die Wirksamkeit der vorhandenen Instrumente der Selbstüberwachung der Wirtschaft zu 
prüfen und erforderlichenfalls anzupassen.  

 

6.2.5 Förderung 

S 21 Die Sächsische Staatsregierung unterstützt grundsätzlich die Verbesserung der Umwelt 
durch die Förderung von Maßnahmen zur Stilllegung und Nachsorge von Deponien, so-
fern entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Förderung 
ist die vom Kabinett beschlossene „Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen des Boden- und Grundwas-
serschutzes“ vom 13. Juli 2007 (Sächsisches Amtsblatt vom 27. September 2007). Die 
Hauptzuwendungsempfänger sind die Landkreise und kreisfreien Städte und die Abfall-
verbände als Inhaber von Deponien. Ein Anspruch auf staatliche Förderung kann aus 
dem Abfallwirtschaftsplan nicht abgeleitet werden. 
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